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I Name, Sitz und Zweck


Art. 1

Unter dem Namen „PRO Brienz Shopping“ besteht mit Sitz in Brienz, ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB.


Art. 2

Der Verein „PRO Brienz Shopping“ bezweckt die Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder durch:

· Durchführung marktfördernder Veranstaltungen und Werbeaktionen die dem Fachhandel dienen

· Ausgabe von PRO BON Marken

· Pflege des Kontaktes und der Kollegialität unter den Mitgliedern

· Vertretung des Fachhandels an Veranstaltungen

· Das Image des Detailfachgewerbes in der Öffentlichkeit wahren und stärken

Art. 3

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II Mitgliedschaft


Art. 4

Mitglied des Vereins kann jedes Detailgeschäft von Brienz und den umliegenden Gemeinden werden, welches nach ehrlichen Grundsätzen geführt wird und dessen Betriebsweise die Erhaltung des selbständigen Detailhandels nicht gefährdet. 
Der Verein besteht aus:

A) PRO-Marken abgebende Detaillisten (sog. A-Mitglieder)
B) Detaillisten ohne PRO-Marken Abgabe, die jedoch PRO BON Marken als Zahlungsmittel akzeptieren (sog. B-Mitglieder)
C) Passivmitglieder

D) Ehrenmitglieder

A) PRO-Marken abgebende Detaillisten sind Geschäfte, welche die PRO BON aktiv an ihre Kunden abgeben.
B) Detaillisten ohne PRO-Marken Abgabe sind Mitglieder, welche bereit sind, im Sinne des Vereinszwecks mitzuarbeiten. Sie haben kein Stimmrecht über die Verwendung der reinen PRO BON Gelder. (PRO BON Konto)
C) Passivmitglieder umfassen: ehemalige Aktivmitglieder, natürliche und juristische Personen, die dem Verein nahestehen und sich für die Vereinsinteressen einsetzen möchten.
D) Ehrenmitglieder sind Personen (Mitglieder), die sich um den Verein verdient gemacht haben


Art. 5

Anmeldungen zum Beitritt sind schriftlich an den Vorstand zu richten, welcher über die provisorische Aufnahme bis zur Generalversammlung entscheidet. Zur Angabe der Ablehnungsgründe besteht keine Verpflichtung. Über die definitive Aufnahme entscheidet mit dem absoluten Mehr die GV.


Art. 6

Die Mitglieder verpflichten sich:

1. Den statutarischen und reglementarischen Bestimmungen des Vereins nachzukommen.

2. Den vereinbarten Jahresbeitrag fristgerecht zu bezahlen.
3. Ihre Mitgliedschaft durch eine vom Verein zu beziehende Anschrift an gut sichtbarer und geeigneter Stelle bekannt zu geben. 
4. Den Beschlüssen des Vereins und des Vorstandes in Vereinsangelegenheiten Folge zu leisten.

5. Keine PRO BON an nicht angegliederte Detaillisten zur Verwendung in ihren Verkaufsgeschäften abzugeben.

6. Die PRO BON sind ausschließlich bei der vom Verein bezeichneten Ausgabestelle zu beziehen.

Die Ziffern 3, 5 & 6 beziehen sich nur auf die A-Mitglieder

Art. 7
Mitglieder, die fortgesetzt die Statuten missachten, die den vom Verein vertretenen Grundsätzen und Bestrebungen zuwiderhandeln oder ihren Pflichten nicht nachkommen, können durch den Vorstand vom Verein nach zweimaliger erfolgloser Verwarnung ausgeschlossen werden. Gegen diesen Entscheid hat das betroffene Mitglied ein Rekursrecht an der nächsten ordentlichen GV. Der Rekurs ist innert Monatsfrist seit Erhalt der Ausschlusserklärung, schriftlich begründet und eingeschrieben, an den Präsidenten des Vereins einzusenden.

Art. 8

Die Mitgliedschaft erlischt:

1. Durch den Tod. Bei Anmeldung innert Monatsfrist kann der Rechtsnachfolger ohne Kaution in die Rechte und Pflichten des Verstorbenen aufgenommen werden.

2. Durch Konkurs.
3. Durch Aufgabe des Geschäftes.
4. Durch Kündigung seitens des Mitgliedes; diese kann nur auf Ende des Geschäftsjahres erfolgen und ist spätestens 4 Wochen vorher an den Vorstand schriftlich einzureichen.

5. Durch Ausschluss.

Art. 9

Nach Beendigung der Mitgliedschaft sind PRO BON Plakate zu entfernen und Markenbestände zurückzugeben, welch letztere gegen bar vergütet werden. Ausscheidende oder ausgeschlossene Mitglieder haben kein Anrecht auf das Vereinsvermögen.


Art. 10

Für die Verpflichtungen des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.

III Organe des Detaillistenvereins


Art. 11

Die Organe des Vereins sind:

a) Die Generalversammlung
b) Der Vorstand

c) Die Rechnungsrevision


Art. 12

Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Statuten und gesetzmäßigen Beschlüsse haben für alle Mitglieder rechtsverbindliche Kraft. Dieselbe wird in der Regel anfangs des Geschäftsjahres abgehalten zur Behandlung der in Art. 15 näher bezeichneten Geschäfte. Durch Beschluss des Vorstandes oder ¼ sämtlicher Mitglieder kann jederzeit eine außerordentliche GV einberufen werden.


Art. 13

Die Einladung zur Generalversammlung hat spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin durch Einladungsschreiben zu erfolgen.
Der Besuch ist Ehrensache. 

Im Verhinderungsfalle kann der Geschäftsinhaber sein Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht auf eine andere Person übertragen.


Art. 14

Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet die absolute Mehrheit der an der Versammlung teilnehmenden Stimmberechtigten.

Für Statutenänderungen ist die Zustimmung von ¾ der Anwesenden oder die absolute Mehrheit sämtlicher Mitglieder erforderlich.


Art. 15

Der Generalversammlung steht zu:

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Präsidenten
b) Abnahme der Jahresrechnung (en)

c) Genehmigung des Budget

d) Revisorenbericht 
e) Wahl des Vorstandes

f) Wahl der zwei Rechnungsrevisoren

g) Festsetzung des Jahresbeitrages1
h) Festlegen der Entschädigungen für Vereinsarbeiten1
i) Festlegen des Vorstandkredites pro Geschäft1
j) Genehmigung eines Tätigkeitsprogramms 

k) Behandlung von Anträgen von Vereinsmitgliedern2
l) Bestimmung der Geschäftsstelle und Markendepots

m) Änderung der Statuten

n) Liquidation und Auflösung des Vereins

1 
werden jeweils im Anhang 1 festgehalten.

2 
Über Anträge von Mitgliedern kann nur Beschluss gefasst werden, wenn sie bis spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung eingereicht worden sind.
Die Wahlen sind offen, können aber auf Verlangen von 1/3 der anwesenden Mitglieder geheim vorgenommen werden. Die Behandlung wichtiger, auf der Traktandenliste nicht vorgesehener Anträge, muss auf Verlangen des Vorstandes oder eines Vereinsmitgliedes auf eine nächste Versammlung verschoben werden.


Art. 16

Die Vereinsleitung ist einem Vorstand von 5 – 7 Mitgliedern übertragen, bestehend aus:


Präsident

Vize-Präsident

Sekretär


Kassier


1 – 3 Beisitzern mit diversen Ämtern wie Mitgliederwerbung & Aktivitäten

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er wahrt und fördert die Interessen des Vereins aufgrund der Statuten. Der Vorstand hat außerdem folgende Rechte & Pflichten:
· Führen eines Mitgliederverzeichnisses

· Führen der Vereinsrechnung 

· Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

· Beschaffung von PRO BON, Sammelkarten und anderem Material für die Mitglieder

· Durchführung der Beschlüsse der HV

· Bewilligung von Ausgaben außerhalb des Budgets (Vorstandskredit)1
1 werden jeweils im Anhang 1 festgehalten.

Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. 


Art. 17

Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. Die rechtsverbindliche Unterschrift führen der Präsident, eventuell Vizepräsident, mit Sekretär oder Kassier kollektiv zu zweien.


Art. 18

Der Präsident, im Verhinderungsfalle der Vize-Präsident, leitet die Vereinsversammlungen und Vorstandssitzungen. Der Sekretär führt die Protokolle und besorgt die schriftlichen Arbeiten. Der Kassier ist verantwortlich für die Buchführung und Kasse. Die Beisitzer haben den geschäftlichen Sitzungen beizuwohnen und nötigenfalls die Geschäftsleitung bei Ausübung ihrer Obliegenheiten zu unterstützen.


Art. 19

Von der Generalversammlung werden die Rechnungsrevisoren für die gleiche Amtsdauer wie der Vorstand bestellt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Dieselben sind berechtigt, jederzeit nach Gutfinden die Kasse zu prüfen und haben die Pflicht der Generalversammlung den Revisorenbericht vorzulegen. 
IV Finanzen

Art. 20

Der Verein führt zwei unabhängige Konten.
1.) Das PRO BON Konto

2.) Das Aktivitäten-Konto


Art. 21

Das PRO BON Konto:
Sämtliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Handel und Abgabe von PRO BON werden über dieses Konto abgewickelt. Dies beinhaltet:

· Einnahmen durch Verkauf von PRO BON an die Mitglieder

· Einnahmen durch Rückvergütungen durch den Verband PRO BON Schweiz
· Andere im Zusammenhang mit dem PRO BON stehende Einnahmen
· Ausgaben für die Beschaffung von PRO BON und den dazugehörenden Materialien wie Sammelkarten und ähnliches

· Ausgaben für PRO BON spezifische Werbung, Aktionen und Aktivitäten

Über dieses Konto verfügen ausschließlich die A-Mitglieder, alle anderen Mitglieder haben kein Stimmrecht über die Verwendung der PRO BON Gelder.

Art. 22

Das Aktivitäten-Konto:

Alle den ganzen Verein betreffenden Aktivitäten werden über dieses Konto abgewickelt. Diese umfassen:

· Einnahmen aus allen Mitgliederbeiträgen (auch A-Mitglieder)

· Einnahmen aus Aktivitäten die nicht mit dem PRO BON im Zusammenhang stehen

· Beiträge und Zuwendungen die nicht an den PRO BON gekoppelt sind
· Ausgaben für gemeinschaftliche Werbung, Aktionen und Aktivitäten die nicht mit dem PRO BON im Zusammenhang stehen

Über die Verwendung dieser Gelder bestimmt der ganze Verein. Alle aktiven Mitglieder haben je ein Stimmrecht (A & B-Mitglieder)


Art. 23

Brienzer Geschenkgutscheine

Das Konto der Brienzer Geschenkgutscheine wird vom Kassier des Vereins betreut. Es handelt sich hierbei aber um Gelder die vom Verein verwaltet werden aber nicht dem Verein gehören. Die Handhabung der Geschenkgutscheine wird mit einer Bank oder einer anderen geeigneten Institution per Vertrag ausgehandelt. Die Gelder auf diesem Konto können nur Zweckbestimmt für die Einlösung und Erhaltung der Brienzer Geschenkgutscheine verwendet werden.
V Schlussbestimmung und Auflösung


Art. 24
Auflösung und Liquidation des Vereins erfolgen gemäss Art. 76 ff des ZGB. Die Auflösung kann nur bei Zustimmung von wenigstens 2/3 sämtlicher Mitglieder beschlossen werden.

Bei einer Auflösung ist das Vermögen bis zur Verjährung aller Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern, mindestens aber 5 Jahre, bei einer Bank zu hinterlegen. Die Hauptversammlung legt fest, was mit dem verbleibenden Vereinsvermögen nach Ablauf der Wartefrist zu geschehen hat.
Wird im Zeitraum von drei Jahren seit der Auflösung eine neue Organisation mit dem gleichen Zweck gegründet, so wird das gesamte Vermögen wie folgt verteilt:

1. Die 1. Hälfte des Vermögens wird unter den Mitgliedern, welche beim Auflösungsentscheid dem Verein noch angehörten, gleichmäßig unter Berücksichtigung der A- oder B-Mitgliedschaft verteilt.

2. Die 2. Hälfte geht an die neue Organisation mit der Auflage sämtliche Verbindlichkeiten des ehemaligen Vereins zu Übernehmen und sich für den Fachhandel einzusetzen.
Davon ausgenommen sind die Gelder des Brienzer Geschenkgutscheine Kontos. Dieses wird bei Auflösung des Vereins an eine Institution weitergereicht, die das Interesse und die Möglichkeit hat, die Brienzer Geschenkgutscheine weiter zu bewirtschaften. Wird keine solche Institution gefunden, geht das Konto in die Obhut der Gemeinde Brienz.
Brienz, 30. März 2009
Der Präsident 

Der Sekretär
Hansueli Landmesser jun.
Benjamin Haslebacher
